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Die Redaktion und der Verlag wünschen allen Lesern des

Fachblattes gesegnete Weihnachten und einen mutvollen Übergang

ins neue Jahr!

Der tiefste Sinn unserer Arbeit von a. Hofer*)

Sie haben sich in diesem Jahr eine gewisse
Ausrüstung für Ihren Beruf erworben: Wissen und
Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie können ein Kind
beschäftigen und es pflegen, wenn es körperlich
oder seelisch krank ist, Sie wissen wie man einen
Buchhaltungsabschluß macht, Sie haben sich mit
sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen
beschäftigt. Das ist viel, — aber es genügt nicht.
Es genügt vor allem nicht, um eine ganze Reihe
von Fragen und Problemen zu lösen, die in Ihrem
spätem Leben an Sie herantreten werden und mit
denen Sie sich auseinandersetzen müssen, weil
diese sich nicht an Sie als die, Pflegerin,
Buchhalterin, Sozialarbeiterin richten, — auch nicht
nur an Ihr Wissen, oder an Ihr Oefühl, oder an
Ihren Willen appellieren, sondern an viel mehr,
an den ganzen Menschen in Ihnen. Schon
Ihr erstes Wirkungsfeld, die beiden Praktika in
Heimen und Anstalten stellte Sie vor Fragen und
Schwierigkeiten, die Ihnen früher nicht bewußt
waren. Sie erlebten auch, daß rein intellektuelles
Interesse für den „Fall", ausgeprägte praktische
Begabung und persönliche Neigung an und für
sich ungenügende Voraussetzungen für eine wirklich

fruchtbare und innerlich befriedigende Arbeit
sind, weil das Wissen mit Qüte und das Können
mit innerer Bereitschaft, mit Hingabe, verbunden
sein müssen. Güte bringt den Geist in Einklang
mit Herz und Seele, und appelliert zutiefst ans
Beste im andern. Innere Bereitschaft und
Hingabe adeln' das Können, lösen es von persönlichem

Ehrgeiz und Selbstherrlichkeit. Güte und
Hingabe sind die zwei eindeutigsten Kennzeichen
des wahren Menschen, der Persönlichkeit, die, wie
Dr. Hans Zbinden sagt, „nicht dadurch wird, daß

*) Rede beim Abschluß des Jahreskurses 1942/43 der
Sozialen Frauenschule in Zürich.

man mit allen Mitteln zu seiner eigenen
Entwicklung zu kommen sucht, sondern sich da und
insofern entwickelt, als der Mensch einem Ziel,
einer Lebensaufgabe dient, die über ihm steht, in
ihrem Letzten auf ein größeres als bloß
Menschlich-Irdisches gerichtet ist und in deren Erfüllung
seine Anlagen sich entfalten". — Es gibt also
keine sich selbst genügende Persönlichkeit,
sondern alles wahre Menschsein drängt zur Hingabe.
— Dabei wird uns Art und Umfang der Hingabe
nicht ohne weiteres freigestellt. „Liebe deinen
Nächsten" und „liebe ihn wie dich selbst" ist uns
unwiderruflich geboten. Und wie, uns Gott liebt,
unabhängig um unsere Verdienste, aus Gnade, so
ist uns aufgetragen, unsern Nächsten: die Kinder
im Heim, die Emigraten im Lager, die Kranken in
der Anstalt, unsere Mitarbeiterin zu lieben, nicht
weil sie dieser Liebe besonders wert oder würdig
wären, sondern weil sie, ihrer bedürfen. Weil
wir selbst die Liebe, Gottes erfahren, haben wir
auf kein Verdienst, wenn wir in unserm kleinen
Lebenskreis, in unserer Arbeit, dem Zögling Liebe
entgegenbringen. Sie gibt uns keinen Anspruch
auf ihn, weder auf seine geistigen, seelischen noch
körperlichen Kräfte. Wir haben auch kein Recht,
ihn innerlich irgendwie zu verpflichten, zu binden.
„Non attachement" nennt es der englische Philosoph

Huxley. „Nicht Binden-wollen", Bindungs-
losigkeit an Menschen und Dinge aus höchster
Bindung. Sie ist ein immer neu zu erarbeitender,
freiwilliger Verzicht auf alles, was dem
natürlichen Menschen so viel bedeutet: Verzicht auf
Dankbarkeit, Anhänglichkeit, Ehre, Verzicht auf
einen Namen als Menschenfreund, als beliebte
Anstaltsmutter oder Fürsorgerin. „Non attachement"

ist in jeder erzieherischen, pflegerischen
und fürsorgerischen Arbeit besonders schwer,
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